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L37161 Kanalabgabe Burgenland

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art119a Abs5;

KanalabgabeG Bgld §8 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die von der Beschwerdeführerin gerügte doppelte Berücksichtigung bestimmter Flächen könnte dem im Akt

einliegenden Erhebungsblatt zufolge tatsächlich erfolgt sein. Die in der Beschwerde genannten Posten scheinen in der

Tat zwei Mal auf und wurden oBensichtlich bei der Summenbildung berücksichtigt, ohne dass ersichtlich wäre,

inwiefern es nicht zu einer daraus resultierenden Doppelerfassung der selben Flächen gekommen sein sollte. Da die

Gemeindebehörde in ihrem Bescheid betreBend die Vorschreibung eines Nachtragsbeitrages zum

Kanalanschlussbeitrag nach dem Burgenländischen Kanalabgabegesetz nicht näher auf die Ermittlung der

BerechnungsDäche eingegangen ist, litt ihr Bescheid an einem wesentlichen Verfahrensmangel. Da die belangte

Behörde (Vorstellungsbehörde) auf eine Erstattung einer Gegenschrift verzichtet hat und daher auch insoweit dem

Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht entgegen tritt, ist mit dem Beschwerdevorbringen die Relevanz des

Verfahrensmangels auf Gemeindeebene dargetan. Die belangte Behörde hätte als Vorstellungsbehörde diesen

Verfahrensmangel zum Anlass der Aufhebung des bei ihr bekämpften Gemeindebescheids nehmen müssen oder aber

eine Bestätigung der durch die Gemeindebehörde vorgenommenen Abgabenvorschreibung nur nach einer

entsprechenden Ergänzung des Ermittlungsverfahrens und Aufklärung der Problematik der Doppelerfassung von

Flächen vornehmen dürfen. Da die belangte Behörde dies unterlassen hat, hat sie den angefochtenen Bescheid mit

einer Rechtswidrigkeit des Inhaltes belastet.
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